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„Über den Schatten springen?“  
Notfallsanitäter mit Teilapprobation - eine 

Perspektive? 

 

Jörg Blau 
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des MTK 
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Vor dem Inhalt 
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- Definition 

- Einführung 

- Die Kontroverse 

- Die Lage vor Ort 

- Wie könnte es weitergehen? 

 

 

Inhalt 
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Approbation 

 

= 

Anerkennung/Genehmigung 

 

als …. 

den entsprechenden Beruf 

selbstständig und 

eigenverantwortlich 

auszuüben 

 

 

Definition 
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Einführung 
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Die Kontroverse 
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Die Kontroverse 
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Die Kontroverse 
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Die Kontroverse 

Delegation vs. Substitution 

 

Rechtssicherheit für Personal 

 

Patientensicherheit 

Patientensicherheit 

 

Rechtssicherheit für Personal 

 

Delegation vs. Substitution 
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Die Kontroverse 
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„Beherrschen“ 

1997 bis 2018 

RD Einsätze EVM gesamt Jahr 

467383 7946 360 

In 2018 verteilen sich 

419 EVM auf 137 NotSan/RettAss 

3 Maßnahmen/MA/Jahr 
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Aufklären 

- Häufigster Beschwerdegrund 

- größtes Haftungsrisiko 
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-   hochqualifizierte Ausbildung 

 

- Beherrschen 

 

- Aufklärung 

 

- Einschätzung komplexer medinischer 

Vorgänge 

 

Zwischenfazit 

Ja- im Vergleich mit zuvor 

Nein- Kennen und Können 

Unzureichende Kenntnisse 

Unzureichende Kenntnisse 

Vollausbildung 
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Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThürRettG) 
§ 16a 
Durchführung von heilkundlichen Maßnahmen 

im Notfalleinsatz 

(1) Notfallsanitäter handeln nicht rechtswidrig, wenn sie bei der eigenverantwortlichen Durchführung 
von Maßnahmen im Notfalleinsatz im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c NotSanG bis zum 
Eintref fen des Notarztes oder bis zu dem Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung die Heilkunde 

ausüben. Sie haben gegenüber dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst regelmäßig nachzuweisen, dass 

sie die in der Ausbildung erlernten, auch invasiven Maßnahmen weiterhin beherrschen. 

(2) Neben der Durchführung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Maßnahmen gehört es insbesondere 
auch zu den Aufgaben der Notfallsanitäter, im Rahmen der Mitwirkung nach individueller Delegation 

durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst eigenständig heilkundliche Maßnahmen im Sinne des § 4 
Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c NotSanG durchzuführen. Die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst stellen für die an 
die Notfallsanitäter zu delegierenden ärztlichen Behandlungsmaßnahmen einschließlich der 

Medikamentengabe einheitliche standardmäßige Vorgaben sowie Verfahrensregelungen zur 
regelmäßigen Überprüfung sicher. Sie orientieren sich bei der Erarbeitung und Aktualisierung der 
standardmäßigen Vorgaben an den von der Landesärztekammer Thüringen auf  der Grundlage des 

aktuellen wissenschaf tlichen Fachstandards veröf fentlichten Empfehlungen. Der Ärztliche Leiter 
Rettungsdienst kann im Einzelfall nach einer Überprüfung die Delegation nach Satz 1 ganz oder 
teilweise zurücknehmen, wenn die fachliche oder persönliche Eignung  des Notfallsanitäters nicht mehr 

gegeben ist 

Lösungsansätze 

Gesetzliche Regelungen 
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Fazit 

1. Rettungsdienstgesetze anpassen 

2. Strukturierte Weiterbildung 
- Zeitraum x (3 bis 5 Jahre) 

- Rotationssystem 

  NEF, Notaufnahme,… 

 

Qualifizierter Notfallsanitäter mit der 

Kompetenz des Beherrschens und 

entsprechender Rechtssicherheit 

  z.B. keine Anwendbarkeit von §5 HeilprG 

Eine neue/weitere Diskussion! 
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Fazit  

Bundesdrucksache vom 18.11.2019 


